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Was es zu organisg

„Organisation 
ist ein Mittel  

 Informatione
ist ein Mittel, 
die Kräfte
des Einzelnen 
zu vervielfäl-
ti “

 Initiativen un
 Sitzungen un

tigen.“

Peter F. Drucker, 
Ökonom

 Erörterungen
 Vereinbarun
 Sprechstunde

ieren gilt g

en und Beteiligungen
d Beschwerden
d Versammlungen

n und Gespräche
gen und Regeln
en und Beratungen



Wie mein Vortrag g

Rechte, 
Pflichten und 

 Rechtliche G
Pflichten und 
Aufgaben der 
MAV stehen 
im MVG. 
D  ibt 

 Organisatori
 Tipps für die

Daraus ergibt 
sich die 
notwendige  
Organisation 
der Arbeit.

 aufgebaut ist g

Grundlage der Arbeit (MVG)
ische Voraussetzungen

e Praxis



INFORMAT
BETEILIGUBETEILIGU
Rechtsgrundlag

TIONEN UND
NGENNGEN

ge, Organisation und Tipps



Rechtliche Grundla

Die Mitarbeitervertretung ist zur Durchführ
umfassend zu unterrichten. (§ 34 MVG)(§ )

Die Mitarbeitervertretung wird insbesonde
eingeschränkten Mitbestimmung und der M

Daraus folgt:
1. Die Leitung hat von sich aus die MAV

und alle Angelegenheiten (schriftlich)
B i h ld d  L itBringschuld der Leitung.

2. Die MAV hat in sehr vielen Bereichen 
Pflicht mitzugestalten, weil es ihre Au

ageg

ung ihrer Aufgaben rechtzeitig und 

ere in den Verfahren der Mitbestimmung, der 
itberatung beteiligt. (§ 38 MVG)

V rechtzeitig über jegliche  Veränderungen 
) zu informieren. Information ist eine 

 nicht nur das Recht, sondern auch die 
ufgabe ist.



Organisatorische Vg

1. Postfach (analog und digital)
2. Posteingangsstempelg g p
3. Ablagen, Ordner, Mappen, sortiert nac
4. Kalender, in dem die Fristen (in der Reg

eingetragen sind
5 Aufgabenplan (z  B  Outlook)5. Aufgabenplan (z. B. Outlook)
6. Verschiedene Postkörbe: „Informationen

„Personalangelegenheiten“, „Sitzungsvo
7. PC-Ordner-Struktur 

Voraussetzungeng

ch Datum der Bearbeitung und nach Themen
gel 14 Tage) zur Bearbeitung 

n“, „Themen“ (aktuelle Vorgänge), 
orbereitung“



BEISPIELBEISPIEL





Tipps für die Praxipp

1. Alle eingehenden Info
2. Post mit einem Eingan
3. Termin- und Aufgabe

Informationen erstelle

is

ormationen sortieren
ngsstempel versehen
nplan aufgrund der 

en



BEISPIELBEISPIEL







INITIATIVE
BESCHWEBESCHWE
Rechtsgrundlag

EN UND 
ERDENERDEN
ge, Organisation und Tipps



Rechtliche Grundla

Die Mitarbeitervertretung kann der Diensts
43 und 46 Maßnahmen schriftlich vorschl
eines Monats Stellung zu nehmen. Eine Able
(§ 47 MVG)

Verstößt die Dienststellenleitung gegen  Verstößt die Dienststellenleitung gegen … 
Mitarbeitervertretung das Recht, bei den z
Beschwerde einzulegen. (§ 48 MVG)

D  h ißtDas heißt:
In personellen, organisatorischen, soziale
und sollte die MAV selbst aktiv werden u

ageg

stellenleitung in den Fällen der §§ 39, 40, 42, 
lagen. Die Dienststellenleitung hat innerhalb g g
ehnung ist schriftlich zu begründen. 

bestehende Pflichten  hat die bestehende Pflichten, hat die 
zuständigen Leitungs- und Aufsichtsorganen 

en und rechtlichen Angelegenheiten kann 
nd Initiative ergreifen.



Organisatorische Vg

1. Einen stets aktuellen Überblick und Info
Struktur der Dienststelle: Organigrammg g
Dienststellenleitung ist; Alters- und Gesc
Information über die Anteile Teilzeit- un
die Berufsgruppen; Dienstvereinbarung
Gesundheitsschutz; ArbeitsmethodenGesundheitsschutz; Arbeitsmethoden

2. Eine stets aktuelle Bibliothek mit Rechtsl
Gleichstellungsgesetz; Arbeitszeitgesetz
Bundesurlaubsgesetz; Entgeltfortzahlung
A b it h it bild t  SArbeitnehmerweiterbildungsgesetz; Soz

Voraussetzungeng

rmationen über alle Arbeitsgebiete und die 
m; Stellenpläne; Information, wer ; p ; ,
chlechterstruktur der Beschäftigten; 
nd Vollzeitbeschäftigung; Information über 
gen; Maßnahmen zum Arbeits- und 

literatur: MVG und Kommentare; BAT-KF; 
z; Bürgerliches Gesetzbuch; 
gsgesetz; 
i l t b hzialgesetzbuch



Tipps für die Praxipp

1. Mitarbeiterinnen und 
am Arbeitsplatz besu

2. Liste mit Verbesserung
3. Bei Rechtsunsicherheit

hinzuziehen
4 R h l  d  E4. Rechtssammlung der E

www.kirchenrecht-ekv

is

 Mitarbeiter regelmäßig 
uchen
gsvorschlägen anlegen 
t professionelle Hilfe 

EK W  I  EKvW im Internet: 
vw.de



KIRCHENRKIRCHENRRECHT ONLINERECHT ONLINE





SITZUNGE
VERSAMMVERSAMM
Rechtsgrundlag

EN UND 
MLUNGENMLUNGEN
ge, Organisation und Tipps



Rechtliche Grundla

Der oder die Vorsitzende beraumt die ... Si
die Tagesordnung fest und leitet die Verhag g
Mitarbeitervertretung sind rechtzeitig unter
(§ 24 MVG)

Über jede Sitzung der MitarbeitervertretunÜber jede Sitzung der Mitarbeitervertretun
(§ 27 MVG)

Die Mitarbeitervertretung hat mindestens e
d tli h  Mit b it l iordentliche Mitarbeiterversammlung einzu

erstatten. (§ 31 MVG)

ageg

itzungen der Mitarbeitervertretung an, setzt 
ndlungen. Die Mitglieder der g g
r Mitteilung der Tagesordnung zu laden. 

ng  ist eine Niederschrift anzufertigen  ng ... ist eine Niederschrift anzufertigen ... 

einmal in jedem Jahr ihrer Amtszeit eine 
b f  d i  ih  i  Täti k it b i ht  uberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu 



Organisatorische Vg

1. Sitzungsraum
2. Versammlungsraumg
3. Büro zur Vor- und Nachbereitung der S
4. Büropersonal
5. Büroausstattung
6 Postkorb für die Sitzungsvorbereitung“6. Postkorb für die „Sitzungsvorbereitung

Sitzung von Bedeutung sind (Personalan
Schwerpunktthemen)

7. PC-Ordner-Archiv und analoges Archiv
P t k ll üProtokollauszüge

8. Sammlung der Beschlüsse

Voraussetzungeng

Sitzung

“ mit gesammelten Informationen  die für die  mit gesammelten Informationen, die für die 
ngelegenheiten, Informationen, 

v für die Sitzungseinladungen, Protokolle und 



Tipps für die Praxipp

1. Häufigkeit der Sitzun
Entscheidungen abhän

2. Protokollauszüge erst
archivieren

3. Alle wichtigen Beschlü
E  f  d  hEreignisse für den jäh
sammeln, ordnen und 

is

gen von fristgebundenen 
ngig machen 
ellen, verteilen und 

üsse und Dokumente über 
h l h  T k b h  hrlichen Tätigkeitsbericht 
 archivieren



ERÖRTERU
GESPRÄCHGESPRÄCH
Rechtsgrundlag

UNGEN UND 
HEHE
ge, Organisation und Tipps



Rechtliche Grundla

Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mit
Maßnahme und beantragt deren Zustimmung
ist die beabsichtigte Maßnahme mit ihr zu

Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitu
zur Besprechung allgemeiner Fragen des Dzur Besprechung allgemeiner Fragen des D
und zum Austausch von Vorschlägen und An

Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf 
Sit  t il h  d  i h t t  Sitzungen teilzunehmen oder sich vertreten 

ageg

arbeitervertretung von der beabsichtigten 
ng. Auf Verlangen der Mitarbeitervertretung g g g
 erörtern. (MVG § 38)

ung müssen mindestens einmal im Halbjahr 
Dienstbetriebes und der Dienstgemeinschaft Dienstbetriebes und der Dienstgemeinschaft 
nregungen zusammenkommen. (MVG § 33)

 Verlangen der Mitarbeitervertretung an 
  l  (MVG § 25) zu lassen. (MVG § 25)



Organisatorische Vg

1. Kenntnisnahme aller in der Dienststelle 
2. Gut sortiertes Archiv, um schnell auf Hin,

für den Fall einer Erörterung (Schrank m
3. Sammlung von Fragen, Vorschlägen und

Dienststellenleitung
4 Rechtzeitige Terminfestlegung und Plan4. Rechtzeitige Terminfestlegung und Plan

Dienststellenleitung
5. Vorbereitung der Erörterungen und Ge

Sitzung der MAV)  

Voraussetzungeng

beabsichtigten Maßnahmen
ntergrund-Informationen zugreifen zu können g g
mit Aktenordnern, digitale Archivierung)
d Anregungen für die Gespräche mit der 

ung der Gespräche mit der ung der Gespräche mit der 

spräche (rechtzeitig vor dem Termin in einer 



Tipps für die Praxipp

1. Alles schriftlich vorbe
2. In eine Erörterung min
3. Alles Wichtige der Er
4. Planung und Durchfüh

der Dienststellenleitun
hnehmen.

is

reiten
ndestens zu zweit gehen
rörterung aufschreiben
hrung der Gespräche mit 
ng selber in die Hand 



VEREINBA
REGELNREGELN
Rechtsgrundlag

RUNGEN UND 

ge, Organisation und Tipps



Rechtliche Grundla

Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitu
abschließen. Dienstvereinbarungen dürfen g
noch ausschließen, die auf Rechtsvorschrifte
Arbeitsrechtlichen Kommission, Tarifverträg
Schlichtungsausschusses nach dem Arbeitsre
allgemeinverbindlichen Richtlinien der Kirchallgemeinverbindlichen Richtlinien der Kirch

Das heißt:
Die MAV hat die Möglichkeit, das Arbeits
i d  i  d  V hl  i  V i bindem sie den Vorschlag einer Vereinbaru

ageg

ung können Dienstvereinbarungen
Regelungen weder erweitern, einschränken g g ,
en, insbesondere Beschlüssen der 
en und Entscheidungen des 
echtsregelungsgesetz oder 
he beruhen  (§ 36 MVG)he beruhen. (§ 36 MVG)

sleben einer Dienststelle mitzugestalten, 
   h i  i b i tung – zu was auch immer – einbringt.



Organisatorische Vg

1. Einverständnis beider Seiten – Dienstste
Dienstvereinbarung zu regelng g

2. Entwurf der Dienstvereinbarung von ein
3. Zustimmung beider Seiten zur Dienstver

Voraussetzungeng

ellenleitung und MAV – etwas durch eine 

ner der beiden Seiten
reinbarung



Tipps für die Praxipp

1. Aktiv sein und Dienstv
vorschlagen

2. Keine Vereinbarung s
3. Keiner Vereinbarung 

erkennbare Nachteile
b  kbringen könnte

is

vereinbarungen 

sofort unterschreiben
 zustimmen, die 
e für die Beschäftigten 



BEISPIELBEISPIEL











SPRECHST
BERATUNGBERATUNG
Rechtsgrundlag

TUNDEN UND 
GENGEN
ge, Organisation und Tipps



Rechtliche Grundla

Die Mitarbeitervertretung kann Sprechstun
und Zeit bestimmt sie im Einvernehmen mit d

Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung h
Mitarbeiterinnen der Dienststelle an den A
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist  (§Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. (§

Der Grund dafür dürfte klar sein:
Die MAV ist auf Informationen von den M

i   ih  A f b  h hangewiesen, um ihre Aufgaben wahrneh
und Anregungen von den Mitarbeitern un
nämlich eine der Aufgaben (s. § 35 MVG

ageg

nden während der Arbeitszeit einrichten. Ort 
der Dienststellenleitung. (§ 28 MVG)g (§ )

haben das Recht, Mitarbeiter und 
Arbeitsplätzen aufzusuchen, sofern dies zur 
§ 28 MVG)§ 28 MVG)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
h   kö  B h d  A f  hmen zu können. Beschwerden, Anfragen 
nd Mitarbeiterinnen entgegenzunehmen, ist 
)



Organisatorische Vg

1. Raum für Sprechstunden
2. Festgelegte Zeiten für Sprechstundeng g p
3. Veröffentlichung der eingerichteten Spr
4. Vereinbarung von Besuchszeiten mit de
5. Kalender 

Voraussetzungeng

rechstunden
n Beschäftigten



BEISPIELBEISPIEL





Tipps für die Praxipp

1. Beschwerden, Anfrag
protokollieren und sa

2. Ordner anlegen – alp
Namen der Besuchten

3. Folgeaufgaben sofort
f h  d aufnehmen und zeitna

is

gen und Anregungen 
mmeln
phabetisch nach den 
n
t in den Aufgabenplan 
h l dah erledigen



Was es zu organisg

„Organisation 
ist ein Mittel  

 Informatione
ist ein Mittel, 
die Kräfte
des Einzelnen 
zu vervielfäl-
ti “

 Initiativen un
 Sitzungen un

tigen.“

Peter F. Drucker, 
Ökonom

 Erörterungen
 Vereinbarun
 Sprechstunde

ieren gilt g

en und Beteiligungen
d Beschwerden
d Versammlungen

n und Gespräche
gen und Regeln
en und Beratungen



NOCH FRANOCH FRAAGEN?AGEN?


